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Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Grau-
bünden (Finanzhaushaltsgesetz; FHG) 

Änderung vom 4. Dezember 2012 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 

gestützt auf Art. 31 Abs. 1 der Kantonsverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 16. Oktober 2012, 

beschliesst: 

I. 

Das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden vom 
19. Oktober 2011 wird wie folgt geändert: 

Art. 38 
1 Vom jährlichen Kantonsanteil am Reingewinn der interkantonalen Lan-
deslotterie werden 30 Prozent der Spezialfinanzierung Sport zugewiesen. 
Über die Verwendung der Mittel der Spezialfinanzierung Sport entscheidet 
die Regierung abschliessend. 
2 70 Prozent des jährlichen Kantonsanteils fliessen in die Spezialfinanzie-
rung Landeslotterie. Der Kantonsanteil steht bei Bedarf zu mindestens je 
30 Prozent für die Förderung der Kultur sowie für den Natur- und Heimat-
schutz zur Verfügung. Über die Höhe dieser beiden Anteile sowie über den 
Restbetrag entscheidet die Regierung abschliessend. 

II. 

Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Referendum. 

Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
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